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2. Infektionsschutzgesetz

Bonus und  
mehr Tests
Mit dem 2. Infektionsschutzgesetz sollen mehr Corona-Tests in Pflegeeinrichtungen  

ermöglicht werden. Zudem soll ein Pflege-Bonus gezahlt werden. Doch was genau  

bedeutet das Gesetz für die Pflegeeinrichtungen? Eine juristische Analyse. 

Von Ronald Richter

In rekordverdächtiger Zeit wurde in 
nur zehn Tagen Gesetzgebungsarbeit 
das 2. Gesetz zum Schutz der Bevölke-
rung bei einer epidemischen Lage von 
nationaler Tragweite verabschiedet, 
um nachzusteuern, was im ersten 
Gesetz, das die leistungsrechtlichen 
Lockerungen sowie den Pflege-Ret-
tungsschirm brachte, noch ungere-
gelt blieb. Dabei wurde erneut das 
eigentliche gesetzgeberische Prinzip 
umgedreht. Die Maßgabe lautet jetzt: 
„Schnelligkeit, vor Genauigkeit!“ So 
gibt auch dieses Gesetz lediglich den 
Rahmen vor. Details müssen die Par-
teien der Selbstverwaltung, die Län-
der oder die zuständigen Ministerien 
in Vereinbarungen oder Verordnun-
gen regeln.

1. Tests auch ohne Symptome
Das Bundesministerium für Gesund-
heit kann die gesetzliche Krankenver-
sicherung nach § 20i Abs. 3 SGB V per 
Rechtsverordnung verpflichten, Tests 
auf das Coronavirus oder Antikörper-
tests grundsätzlich zu bezahlen. Mit 
dieser Maßnahme wird sicherge-
stellt, dass auch dann Testungen von 
der gesetzlichen Krankenversiche-
rung übernommen werden, wenn 
beispielsweise keine Symptome für 
Covid-19 vorhanden sind. Testun-
gen aufgrund vorhandener Symp-
tomatik fallen bereits unter den An-
spruch auf Krankenbehandlung nach 
§ 27 SGB V. Die Testung von symp-
tomfreien Personen entspricht der 
verbreiteten Forderung der Wissen-
schaft nach repräsentativen bevöl-
kerungsmedizinischen Tests. Auch 
können so regelmäßig Tests im Um-
feld besonders gefährdeter Personen 
durchgeführt werden, also vor allem 
für Menschen mit Pflegebedarf durch 
professionelle Pflegeeinrichtungen. 

Gesundheitsämter koordinieren 

Über diesen individuellen Anspruch 
der gesetzlich und privat Versicher-
ten, der auf diejenigen erweitert 
werden, die keine Krankenversiche-
rung haben (§ 20i Abs. 3 Satz 2Nr. 2 
SGB V), werden auch die Tests, die 
von Gesundheitsämtern angeordnet 
oder koordiniert werden, von der ge-
setzlichen Krankenversicherung fi-
nanziert. So ist anzunehmen, dass in 
der noch notwendigen Rechtsverord-
nung geregelt wird, dass die Tests in 
den Pflegeheimen und in der ambu-
lanten Versorgung über die Gesund-
heitsämter laufen. Dort werden die 
Pflegeeinrichtungen die Tests bean-
tragen müssen. Die Vergütung erfolgt 
versichertenbezogen direkt zwischen 
dem Labor und der Krankenkasse des 
Bewohners oder Kunden. Durch den 
Rückgriff auf die flächendeckenden 
Versorgungsstrukturen der gesetzli-
chen Krankenversicherung kann eine 

effektive Umsetzung von Teststrate-
gien sichergestellt werden. Die noch 
zu erlassende Rechtsverordnung re-
gelt nach § 20i Abs. 3 Satz 3 SGB V 
auch das Nähere zur Berechtigung 
zur Leistungserbringung, zur Vergü-
tung und zur Abrechnung von Leis-
tungen sowie zum Zahlungsverfah-
ren aus der Liquiditätsreserve des 
Gesundheitsfonds. Diese Regelun-
gen können sich nach den jeweili-
gen Fallkonstellationen der Testun-
gen unterscheiden. Krankenhäuser 
erhalten nach § 26 Abs. 1 KHG die ent-
stehenden Kosten, die aus Testungen 
auf eine Infektion mit dem neuarti-
gen Coronavirus SARS-CoV-2 resultie-
ren, zukünftig mit einem Zusatzent-
gelt (§ 17b Abs. 1 Satz 7, § 17d Abs. 2 
Satz 2 KHG) finanziert. 

2. Pflegebonus
Mit dem umfassend in neun Absät-
zen geregelten § 150a SGB XI soll die 
besondere Anerkennung der Pflege-
kräfte in ambulanten und stationä-
ren Pflegeeinrichtungen ausgedrückt 
werden. Die Regelung und der soge-
nannte Pflege-Bonus sind auf die Al-
tenpflege und die Finanzierung durch 
die Pflegeversicherung begrenzt und 
schließt alle Krankenpflegekräfte in 
den Krankenhäusern, die Therapeu-
ten und Hebammen aus. 

Mit der Regelung wird die auf 
Veranlassung der Bundesminister 
für Gesundheit und Arbeit und Sozi-
ales erarbeitete, einstimmig gefasste 
Empfehlung der ehemaligen Mitglie-
der der Vierten Pflegemindestlohn-
Kommission vom 22. April 2020 zur 
Umsetzung einer Prämienzahlung im 
Bereich der Altenpflege aufgegriffen. 
Mit einer Corona-Prämie soll die be-
sondere Wertschätzung gegenüber 
den Beschäftigten ausgedrückt wer-
den, die gegenwärtig besonderen Be-
lastungen und Anforderungen aus-
gesetzt sind; § 150a Abs. 1 Satz 1 
SGB XI. 

Die Kommissionsmitglieder – 
also auch die Verbände der Leistungs-
erbringer – haben in ihrem Vorschlag 
den betrieblichen Geltungsbereich 
der aktuellen Verordnung über zwin-
gende Arbeitsbedingungen in der 
Pflegebranche zugrunde gelegt. Sie 
schlagen für eine Staffelung einer 
Sonderleistung an Beschäftigte in 
Zeiten der Corona-Pandemie vor al-
lem die „Nähe“ der jeweiligen Pflege- 
und Betreuungstätigkeit zum Pflege-
bedürftigen vor. Die Sonderleistung 
ist für Mitarbeitende zu zahlen, die 
zwischen dem 1. März 2020 und dem 
31. Oktober 2020 mindestens drei 
Monate in der Pflegeeinrichtung tä-
tig beziehungsweise im Bereich der 
Pflege und Betreuung oder sonsti-
gen Bereichen eingesetzt sind. Nach 
§ 150a Abs. 2 Nr. 1 SGB XI erhalten 
alle Beschäftigten und von der Pfle-
geeinrichtung eingesetzten Mitarbei-
tenden, die schwerpunktmäßig in der 

direkten Pflege und Betreuung arbei-
ten, eine Prämie in Höhe von 1 000 
Euro. Dies sind insbesondere Pflege-
fach- und Pflegehilfskräfte, Alltagsbe-
gleiterinnen und Alltagsbegleiter, Be-
treuungskräfte, Assistenzkräfte und 
Präsenzkräfte (unabhängig von ihrer 
betrieblichen Bezeichnung) sowie 
Beschäftigte in der hauswirtschaftli-
chen Versorgung. 

Eine Prämie in Höhe von 667 
Euro im Sinne von § 150a Abs. 2 Nr. 2 
SGB XI erhalten alle weiteren Mitar-
beitenden, die in der Pflege und Be-
treuung der Pflegebedürftigen in der 
Einrichtung mitarbeiten. Dies kön-
nen Beschäftigte aus der Verwaltung, 
der Haustechnik, der Küche, der Ge-
bäudereinigung, des Empfangs- und 
des Sicherheitsdienstes, der Garten- 
und Geländepflege, der Wäscherei 
oder der Logistik sein, wenn sie min-
destens zu 25 Prozent ihrer Arbeits-
zeit gemeinsam mit Pflegebedürfti-
gen tagesstrukturierend, aktivierend, 
betreuend oder pflegend tätig sind.

Eine Aufstockung bis maximal 
1 500 Euro kann entweder unmit-
telbar durch die Bundesländer oder 
durch die Pflegeeinrichtungen erfol-
gen. Bei einer Aufstockung durch die 
Pflegeeinrichtungen können die Bun-
desländer den Pflegeeinrichtungen 
den Aufstockungsbetrag ganz oder 
anteilig erstatten. Dabei können sich 
die Bundesländer an dem in dieser 
Vorschrift vorgesehenen Verfahren 
orientieren. 

Damit keine Mehrbelastung der 
Pflegebedürftigen und ihrer Familien 
erfolgt, wurde klargestellt, dass insbe-
sondere, wenn Pflegeeinrichtungen 
eine vergleichbare Sonderzahlung 
vornehmen, zu deren Finanzierung 
das Kostenerstattungsverfahren im 
Rahmen des Pflege-Rettungsschirms 
nach § 150 Abs. 2 SGB XI sowie eine 
Belastung der Pflegebedürftigen vor 
allem über eine Erhöhung der Pflege-
vergütung ausgeschlossen ist.

Wie läuft die Zahlung? 

Arbeitgebern in der Pflege werden die 
Prämien im Wege der Vorauszahlung 
zunächst von der sozialen Pflegever-
sicherung erstattet. In der zweiten 
Hälfte des Jahres 2020 werden das 
BMG und das Bundesministerium 
der Finanzen miteinander festlegen, 
in welchem Umfang, die gesetzliche 
Kranken- und Pflegeversicherung Zu-
schüsse des Bundes zur Stabilisierung 
der jeweiligen Beitragssätze erhalten. 
Die Auszahlung ist mit dem Juli-Ge-
halt vorgesehen.

 e Der Autor ist Rechtsanwalt,  
Fachanwalt für Steuerrecht und 
Professor für Sozialrecht sowie 
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richter-rae.de

Pflege- oder Betreuungsfach- oder -hilfskräfte erhalten bis zu 1 000 Euro. Kräfte mit 

mindestens 25 Prozent Arbeitszeitanteil bekommen bis zu 667 Euro, pauschal erhalten 

Pflege-Azubis 600 und BuFDis 100 Euro, und alle übrigen Beschäftigten bis zu 334 Euro, 

also auch Hausmeister und Verwaltungskräfte.  Grafik: Iffland Wischnewski

DAS MÜSSEN SIE ALS ARBEITGEBER 
BEACHTEN

Für die Corona-Prämie, auch zur Aufstockung durch den Arbeitgeber, sowie 
den Berechnungsweg gelten besondere Voraussetzungen und Bedingun-
gen. Die Höhe hängt vom Beschäftigungsumfang in dem maßgeblichen 
Bemessungszeitraum vom 1. März bis zum 31. Oktober 2020 ab. In diesem 
Zeitraum muss eine persönliche Beschäftigungsdauer von wenigstens drei 
Monaten erreicht werden.
Vollzeit (Maßstab: Regelmäßige Wochenarbeitszeit der Einrichtung) oder 
arbeitsvertraglich/tatsächlich mindestens 35 Wochenstunden während 
der drei Monate im Bemessungszeitraum > 100 % der jeweiligen Prämie
Teilzeit: tatsächliche wöchentliche Durchschnittsarbeitsarbeitszeit im Be-
messungszeitraum (mindestens aber vertragliche Wochenarbeitszeit)/ re-
guläre Vollzeitwochenarbeitszeit in der Einrichtung x 100 = Prozentsatz 
der jeweiligen Prämie > z.B.: 20 / 40 x 100 = 50 %; bei einer Pflegekraft ent-
spricht das 500 Euro.
Kurzarbeit: wie Teilzeit, es sind aber ausschließlich die im Bemessungszeit-
raum tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden maßgeblich
Das Prämienvolumen haben die Kassen im Voraus zu bezahlen. Es ist 
eine Meldung an die Pflegekassen erforderlich. Auszahlung bis 15. Juli 
2020 für alle Begünstigten, welche bis zum 1. Juni 2020 die Vorausset-
zungen erfüllen. Auszahlung bis 15. Dezember 2020 für alle Begünstig-
ten, welche zum 31. Oktober 2020 die Voraussetzungen erfüllen. Ar-
beitgeber haben unverzüglich nach Erhalt auszuzahlen, spätestens mit 
der nächstmöglichen regelmäßigen Entgeltabrechnung. Bis 15. Feb-
ruar 2021 Anzeige der tatsächlichen Auszahlung bei den Pflegekassen. 
Verboten ist eine Verrechnung mit Gehalt, Ausbildungsvergütung und Frei-
willigentaschengeld oder anderen Arbeitgeberleistungen wie Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld; Sachleistungen anstelle der Geldzahlung zu tätigen; eine 
Aufrechnung mit Forderungen des Arbeitgebers, Pfändung oder eine Dop-
pelfinanzierung, etwa über Erstattung nach § 150 Abs. 2 SGB XI oder über 
Pflegesatzverhandlung.

 e Autor Jörn Bachem ist Rechtsanwalt bei Iffland Wischnewski,  
Fachkanzlei für die Sozialwirtschaft, Darmstadt, iw-recht.de

Zugelassene Pflegeeinrichtung

(Versorgungsvertrag gem. § 72 SGB XI)

A. Pflege- oder Betreuungs-
fach- oder -hilfskraft,  

ausschließlich in dieser Tä-
tigkeit, nur bei direkter 

Pflege o. Betreuung  
(nicht reine Stabsstellen  

wie QM, PDL)

Bis zu 1.000 Euro

B. Sonstige Kräfte  
mit mindestens  

25 % Beschäftigungsanteil  
in direkter Pflege  
oder Betreuung

Bis zu 667 Euro

E. BuFDi u. FSJ

Pauschal 100 Euro



Pauschal 600 Euro

D. Auszubildende zur  
Pflegefachkraft nach dem 

Pflegeberufegesetz:

§§ 58 Abs. 2, 66 Abs. 2,  
66 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1

§§ 58 Abs. 1, 66 Abs. 1,  
66 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2

Pflegefachfrau/-mann
Auszubildende in  

landesrechtlich geregelter 
Assistenz- oder  

Helferausbildung von  
mindestens einjähriger 

Dauer







Bis zu 334 Euro

C. Alle übrigen Beschäftigten






